
Mitglieder der Regierung und die von ihnen bestellten Beauf
tragten haben zu den Sitzungen der Volkskammer und ihrer 
Ausschüsse jederzeit Zutritt.

(2) Auf ihr Verlangen müssen die Regierungsvertreter wäh
rend der Beratung auch außerhalb der Tagesordnung gehört 
werden.

(3) Sie unterstehen der Ordnungsgewalt des Präsidenten.

ARTIKEL 65
(1) Zur Überwachung der Tätigkeit der Staatsorgane hat die 

Volkskammer das Recht und auf Antrag von einem Fünftel der 
gesetzlichen Zahl der Abgeordneten die Pflicht, Untersuchungs
ausschüsse einzusetzen. Diese Ausschüsse erheben die Beweise, 
die sie oder die Antragsteller für erforderlich halten. Sie können 
zu diesem Zweck Beauftragte entsenden.

(2) Die Gerichte und die Verwaltungen sind verpflichtet, dem 
Ersuchen dieser Ausschüsse oder ihrer Beauftragten um Beweis
erhebungen Folge zu leisten und ihre Akten auf Verlangen zur 
Einsichtnahme vorzulegen.

(3) Für die Beweiserhebungen der Untersuchungsausschüsse 
finden die Vorschriften der Strafprozeßordnung entsprechende 
Anwendung.

ARTIKEL 66
(1) Die Volkskammer bildet für die Dauer der Wahlperiode 

einen Verfassungsausschuß, in dem alle Fraktionen entsprechend 
ihrer Stärke vertreten sind. Dem Verfassungsausschuß gehören 
ferner drei Mitglieder des Obersten Gerichtshofes der Republik 
sowie drei deutsche Staatsrechtslehrer an, die nicht Mitglieder 
der Volkskammer sein dürfen.

(2) Die Mitglieder des Verfassungsausschusses werden von der 
Volkskammer gewählt.

(3) Der Verfassungsausschuß prüft die Verfassungsmäßigkeit 
von Gesetzen der Republik.

(4) Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen der Re
publik können nur von mindestens einem Drittel der Mitglieder 
der Volkskammer, von deren Präsidium, von dem Präsidenten 
der Republik, von der Regierung der Republik, sowie von der 
Länderkammer geltend gemacht werden.

(5) Verfassungsstreitigkeiten zwischen der Republik und den 
Ländern sowie die Vereinbarkeit von Landesgesetzen mit den
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